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BFH: Zweitwohnungsteuer – Befreiung bei beruflich gehaltene Nebenwohnung verfassungsgemäß

Mit Urteil vom 30. 9. 2015 entschied der BFH, dass eine aus beruflichen Gründen in Hamburg gehaltene
Nebenwohnung eines nicht dauernd getrennt lebenden Ehepartners unabhängig vom zeitlichen Umfang der Nutzung
von der Hamburgischen Zweitwohnungsteuer befreit ist. Diese Befreiung von Erwerbszweitwohnungen Verheirateter
führt nicht zu einer verfassungswidrigen Ungleichbehandlung gegenüber Ledigen (BFH, Urt. v. 30. 9. 2015 – II R
13/14).
In dem Verfahren ging das Finanzamt davon aus, dass der Kläger die Wohnung nur sporadisch und damit nicht
überwiegend beruflich genutzt habe. Es setzte für das Innehaben der Nebenwohnung Zweitwohnungsteuer fest.
Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.
Der BFH hob nun die Steuerfestsetzung auf. Nach dem Wortlaut des § 2 Abs. 5 Buchst. c des Hamburgischen
Zweitwohnungsteuergesetzes wird nur vorausgesetzt, dass ein Ehepartner die Wohnung aus überwiegend beruflichen
Gründen innehat. Die Steuerbegünstigung hängt nicht davon ab, dass die Nebenwohnung in Hamburg von dem dort
gemeldeten Ehepartner auch überwiegend genutzt wird.
Auch verfassungsrechtliche Gründe sprechen nicht dagegen, dass die zeitlich nicht überwiegend genutzte
Erwerbszweitwohnung eines Verheirateten steuerbegünstigt ist. Die aus der ehelichen Lebensgemeinschaft
resultierenden Verpflichtungen rechtfertigen eine Ungleichbehandlung gegenüber unverheirateten Personen.
(Quelle: Pressemitteilung des BFH Nr. 82 vom 9. 12. 2015)
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